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Im Zuge des VLOG-Fleisch-Systems ist die Überprüfung der „ohne Gentechnik“-Fütterungszeit (¾ der Lebenszeit und mind. ein Jahr) am Schlachthof zwingend erforderlich. Um 

diese Überprüfung ordnungsgemäß durchführen zu können, ist der Zugriff auf die Lebensdaten der einzelnen Tiere aus der HI-Tier-Datenbank am Schlachthof notwendig. Aus 

datenschutzrechtlichen Gründen können notwendige Daten nur mit einer entsprechend erteilten Vollmacht abgerufen werden. Um einen reibungslosen Ablauf bezüglich der 

VLOG-Einstufung am Schlachthof zu ermöglichen ist bei außerbayerischen Betrieben die eigenständige Hinterlegung der HI-Tier-Vollmacht durch den Landwirt selbst notwendig. 

Jeder Landwirt hat über HI-Tier (https://www.hi-tier.de) die Möglichkeit diese Vollmacht zu erteilen. Unter dem Menüpunkt „Selbstverwaltung Vollmachten“ der Rinderdatenbank 

kann nachstehende Formularseite zur Eingabe der Vollmacht aufgerufen werden. 

 

Um die Überprüfung am Schlachthof ordnungsgemäß durchführen zu können, ist als Bevollmächtigter der Fleischprüfring Bayern e.V. mit der VVVO-Nr. „09 174 150 0112“ und die 

Art der Vollmacht mit „9 – ETI Vollmacht zur Betriebsdatenanzeige im Etikettierbereich“ zu hinterlegen. 

https://www.hi-tier.de/

